
Landgericht Mannheim
6. Große Strafkammer

Beschluss
vom 07. November 2005

Strafsache gegen
Ernst Zündel
wegen Verd. d. Volksverhetzung u.a.

Der Antrag des Angeklagten, das Verfahren gegen ihn einzustellen bzw. bis zur

Entscheidung des BverfG zur Frage, ob § 13011Iund IV StGB mit dem Grundgesetz-

insbesondere mit Artikel 5 GG - vereinbar ist, auszusetzen und Ernst Zündel sofort

aus der Haft zu entlassen wird als unbegründet abgelehnt. ....

Gründe

Mit Antragsschrift seiner gerichtlich bestellten Verteidigerin Sylvia Stolz vom

18.10.2005, eingegangen beim Landgericht Mannheim am 20.10.2005, stellte der

Angeklagte die aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Anträge. Mit Schriftsatz vom

28.10.2005 schloss sich Rechtsanwalt Rieger den Anträgen an.

Die Anträge waren allesamt als unbegründet abzulehnen.

Weder liegen Gründe vor, die eine Verfahrenseinstellung angezeigt hätten, noch sind

Umstände gegeben, die eine Aussetzung des Verfahrens und Vorlage der Sache an

das Bundesverfassungsgericht zur Prüfung der Frage der Verfassungsmäßigkeit von

§ 130 111und IV StGB erforderlich machten.
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